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Vorläufige Stellungnahme zum 

Gesetzentwurf zur Stärkung der 

Integrität in der Wirtschaft 

A. Grundsätzliche Anmerkungen 

Die Schaffung eines Verbandssanktionen-

gesetzes ist weder aus rechtstatsächlichen 

noch aus rechtspolitischen Gründen erfor-

derlich. Indes bestehen erhebliche Beden-

ken, dies insbesondere aus KMU-Sicht. 

Daher sollte von einer Weiterverfolgung 

des Vorhabens bereits aus folgenden allge-

meinen Gründen Abstand genommen wer-

den:  

1. Bisherige Diskussion zeigt fehlen-

den Handlungsbedarf 

Bereits in der 14. Legislaturperiode wurde 

von der damaligen Bundesregierung eine 

Kommission zur Reform des strafrechtli-

chen Sanktionensystems eingesetzt, die 

sich mit den Fragen eines gesetzgeberi-

schen Handlungsbedarfs, möglichen straf-

rechtlichen Sanktionsmodellen (Zurech-

nungsmodell, Modell der originären Ver-

bandshaftung, Maßnahmenmodell) und 

Sanktionen befasste. In ihrem Abschluss-

bericht vom März 2000 wurde die Einfüh-

rung eines Unternehmensstrafrechts von 

der Kommissionsmehrheit abgelehnt, dies 

unter anderem mit der Begründung,  

o ein Nachweis von Sanktionslücken sei 

nicht dargetan,  

o eine organisierte Unverantwortlichkeit 

sei kein allgemeines Phänomen,  

o das bestehende Instrumentarium der 

§§ 30, 130 OWiG reiche zur Unterneh-

menssanktionierung aus,  

o mit dem Wettbewerbsrecht stehe ein 

umfangreiches Sanktionierungsinstru-

mentarium zur Verfügung,  

o verwaltungsrechtliche Steuerungsmög-

lichkeiten – z. B. § 35 GewO, §§ 20, 21 

BImschG, §§ 35 ff KWG – würden das 

Instrumentarium bestehender Unter-

nehmenssanktionen abrunden.  

Auch wies die Kommission darauf hin, ein 

Verweis auf internationale Trends als Be-

gründung zur Einführung eines Unterneh-

mensstrafrechts sei verfehlt, da etwa im 

anglo-amerikanischen Bereich das Verwal-

tungsrecht eher unterentwickelt sei, so 

dass das Strafrecht dort Sachverhalte er-

fasse, die in Deutschland von anderen Be-

reichen abgedeckt seien. Zudem sei in vie-

len Staaten die Zweiteilung zwischen Straf- 

und Ordnungswidrigkeitenrecht unbekannt.  

Aufgrund der hinreichenden Leistungsfä-

higkeit des bestehenden Gesamtrechtsrah-

mens stieß sodann im Jahr 2014 der vom 

Land Nordrhein-Westfalen unterbreitete 

Vorschlag eines Gesetzes zur Einführung 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 

Unternehmen und sonstigen Verbänden 

auf geschlossene Ablehnung der Wirt-

schaft und wurde im Ergebnis zutreffend 

nicht weiterverfolgt. Was sich seitdem 

grundlegend geändert haben soll, versucht 

auch der vorliegende Gesetzentwurf in sei-

ner Begründung erst gar nicht darzulegen. 

Stattdessen wird unter Rückgriff auf Argu-

mente des Entwurfs aus NRW und verein-

zelte Literaturmeinungen weitgehend un-

substantiiert behauptet, eine angemessene 

Reaktion auf Unternehmenskriminalität sei 

nach derzeitigem Recht nicht möglich, wes-

halb eine zeitgemäße Grundlage für die 

Verfolgung und Ahndung kriminellen Unter-

nehmensverhaltens geschaffen werden 

müsse.  

2. Leistungsfähiger Sanktionsrahmen 

im internationalen Vergleich 

Es ist nicht erkennbar, dass sich die  

Ausgangslage, die Basis der zutreffenden 

Einschätzung der Kommission zur Reform 

des strafrechtlichen Sanktionensystems im 

Jahr 2000 war, in relevanten Punkten  

geändert hätte. So hat sich der wissen-

schaftliche Dienst des Deutschen Bundes-

tages erst im Jahr 2018 umfassend mit der 
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Rechtslage im In- und Ausland sowie Re-

formvorschlägen hinsichtlich des Unterneh-

mensstrafrechts befasst (WD 7 - 3000 - 

018/18). Eine in diesem Zusammenhang 

veröffentlichte Übersicht zum Unterneh-

mensstrafrecht in einzelnen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union (WD 7 - 3000 

- 162/13) veranschaulicht, dass offensicht-

lich unionsweit kein rechtspolitisches Erfor-

dernis gesehen wurde, vergleichbar umfas-

sende Regelungen zu erlassen, wie sie der 

vorliegende Gesetzentwurf vorsieht.  

Vielmehr begnügen sich Mitgliedstaaten, 

die – anders als in Deutschland – über kein 

entwickeltes Ordnungswidrigkeitenrecht 

verfügen, mit Einzelregelungen im Bereich 

des Strafrechts. Dabei fallen die vorgese-

henen Sanktionsrahmen regelmäßig we-

sentlich niedriger aus als im vorliegenden 

Gesetzentwurf. Auch der anglo-amerikani-

sche Bereich kennt kein vergleichbar um-

fassendes und ausdifferenziertes Unter-

nehmensstrafrecht, wie einer Ausarbeitung 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Deut-

schen Bundestages zum Unternehmens-

strafrecht in Europa und in den USA zu ent-

nehmen ist (WD 7 - 3000 - 195/13). Defizite 

der nationalen Gesetzgebung bestehen im 

internationalen Vergleich mithin nicht, wie 

die Länderberichte zur Lage in anderen 

Rechtsordnungen unzweifelhaft verdeutli-

chen.  

Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

des bestehenden nationalen Sanktionsrah-

mens sind regelmäßig bemühte Verweise 

auf bestehende Verbandsstrafgesetze in 

anderen Staaten für sich genommen wenig 

aussagekräftig, da es eines Gesamtsys-

temvergleichs unter funktionaler Betrach-

tung bedürfte, um zu qualifizierten Ergeb-

nissen zu gelangen. Beispielsweise han-

delt es sich beim österreichischen Ver-

bandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), 

das insbesondere im Kontext mit den 

NRW-Vorschlägen aus dem Jahr 2014 an-

geführt wurde, nicht um Strafrecht. 

Vielmehr sieht § 4 VbVG allein die Verhän-

gung von Geldbußen vor.  

Es greift daher zu kurz, allein die Regelun-

gen des deutschen Strafgesetzbuches mit 

bestehenden Sanktionssystemen anderer 

Staaten zu vergleichen, ohne die Instru-

mentarien des Ordnungswidrigkeitenrechts 

und des Wirtschaftsverwaltungsrechts zu 

berücksichtigen. Bei einer Gesamtbetrach-

tung wäre zudem zu berücksichtigen, dass 

in Deutschland nicht allein bei vorsätzlich 

begangenen Taten, sondern auch im Fahr-

lässigkeitsbereich ein umfängliches Sankti-

onsinstrumentarium zur Verfügung steht. 

Im Ordnungswidrigkeiten- und Wirtschafts-

verwaltungsrecht sind zudem zahlreiche 

Regelungen vorhanden, die unter bestimm-

ten Voraussetzungen auch eine direkte 

Verantwortlichkeit von Verbänden vorse-

hen, worauf der Gesetzentwurf partiell 

selbst verweist (vgl. Gesetzentwurf, S. 52).  

3. Wirtschaftskriminalität nach den  

Lagebildern des BKA 

Deutschland ist nicht mit wachsender Wirt-

schaftskriminalität konfrontiert, die ein ge-

setzgeberisches Handeln erforderlich ma-

chen würde, was der Gesetzentwurf fälsch-

lich suggeriert. Dies lässt sich klar den La-

gebildern des Bundeskriminalamts zur 

Wirtschaftskriminalität entnehmen. Da die 

Zahlen für 2019 bisher nicht veröffentlicht 

wurden, wird exemplarisch auf diejenigen 

für die Jahre 2017 und 2018 verwiesen. 

Hier lag die Aufklärungsquote im Bereich 

der Wirtschaftskriminalität bei durchschnitt-

lich 92,75 % und damit deutlich über der 

Gesamtaufklärungsquote aller in der PKS 

erfassten Straftaten von durchschnittlich 

57,4 %. Der Anteil der Wirtschaftskriminali-

tät an allen polizeilich bekannt gewordenen 

Straftaten betrug 2017/18 im Durchschnitt 

lediglich 1,1 %. Im Jahr 2018 war die Wirt-

schaftskriminalität mit einer Gesamtzahl 

von 50.555 Fällen im Vergleich zum Vorjahr 

sogar um 31,8 % rückläufig! Wie sich einer 

Betrachtung der Daten des Bundeskrimi-

nalamts über längere Zeiträume 

https://www.bundestag.de/resource/blob/546716/d8899595b91da936203711463e167151/WD-7-018-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/546716/d8899595b91da936203711463e167151/WD-7-018-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/539400/9f7fe461015429dc5f71c4c3d2816704/wd-7-070-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/539400/9f7fe461015429dc5f71c4c3d2816704/wd-7-070-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/539406/0c727b34be829b7893181dfdaa9e9a67/WD-7-195-13-pdf-data.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004425
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entnehmen lässt, gibt es auch bei langfris-

tigen Betrachtungen keine Negativentwick-

lung, der durch gesetzgeberische Maßnah-

men entgegengesteuert werden müsste. 

Vielmehr ist eine stark rückläufige Entwick-

lung zu verzeichnen, was daran erkennbar 

ist, dass 2010 noch 102.813 Fälle von Wirt-

schaftskriminalität zu verzeichnen waren.  

Daher ist es völlig unzureichend, wenn in 

der Gesetzesbegründung unter Verweis 

auf vereinzelte Literaturmeinungen die Be-

hauptung aufgestellt wird, durch den Ge-

setzentwurf werde auf potenzielle krimino-

gene Aspekte von Verbandsstrukturen und 

Verbandszugehörigkeit reagiert (vgl. Ge-

setzentwurf, S. 52). Ebenso fragwürdig er-

scheint, dass auf einer ganzen Seite der 

Begründung internationale Rechtsinstru-

mente aufgelistet werden, die eine Verhän-

gung wirksamer Sanktionen gegen Ver-

bände vorsehen (vgl. Gesetzentwurf, S. 51 

f.), ohne auch nur in einem konkreten Fall 

darzulegen, dass das bestehende Instru-

mentarium den internationalen Anforderun-

gen nicht genügen würde.  

Wird somit einerseits kein gesetzgeberi-

scher Handlungsbedarf substantiiert vorge-

tragen, so fehlt es andererseits an einer 

tragfähigen Folgenabschätzung zukünfti-

ger Belastungen, da Unternehmen zur  

Errichtung von Compliance-Systemen an-

gehalten werden sollen, um etwaige Sank-

tionsrisiken zu mindern und im Sanktions-

falle in den Genuss von Sanktionsminde-

rungen gelangen zu können. Dies dürfte zu 

erheblichen Mehrbelastungen im KMU-Be-

reich führen, dies zu einem Zeitpunkt, in 

dem viele Unternehmen mit den Folgen der 

COVID10-Krise belastet sind und um ihre 

Existenz kämpfen.  

4. Rechtsdogmatische Aspekte 

Das deutsche Strafrecht orientiert sich bis-

her an dem Grundsatz societas delinquere 

non potest. Ein rechtstatsächliches Bedürf-

nis, den Grundsatz der fehlenden Straf-, 

Handlungs- und Schuldfähigkeit von Ver-

bänden aufzugeben, lässt sich nicht 

feststellen. So muss ein vorsätzliches Han-

deln stets an eine bewusste Entscheidung 

in einer konkreten Situation anknüpfen. Die 

vom Gesetzentwurf erfassten Verbände 

sind zwar Rechtssubjekte, jedoch selbst 

nicht handlungsfähig. Der Gesetzentwurf 

behilft sich insoweit mit einer Fiktion, indem 

deliktisches Handeln eines extrem weit  

gefassten Personenkreises über die Kon-

strukte einer originären (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 

VerSanG) sowie einer akzessorischen  

Verbandsstrafbarkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 2  

VerSanG) zugerechnet werden soll, was in 

der vorliegenden Form bereits für sich ge-

nommen auf erhebliche Bedenken stößt 

(vgl. hierzu eingehender unter B. 2. – 3.).  

Völlig ausgeblendet wird neben der fehlen-

den Handlungsfähigkeit die Problematik 

der Schuldfähigkeit. Der Grundsatz nulla 

poena sine culpa ist nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts in der Garantie der Würde und Ei-

genverantwortlichkeit des Menschen sowie 

im Rechtsstaatsprinzip verankert. Er gebie-

tet, dass Strafen oder strafähnliche Sankti-

onen in einem gerechten Verhältnis zur 

Schwere der Tat und zum Verschulden des 

Täters stehen und schließt die strafende  

oder strafähnliche Ahndung einer Tat ohne 

Schuld des Täters aus (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 14. Januar 2004 – 2 BvR 

564/95 –, BVerfGE 110, 1-33; unter Ver-

weis auf: BVerfGE 20, 323 (331); 45, 187 

(228); 50, 125 (133); 50, 205 (214 f.); 81, 

228 (237); 86, 288 (313)).  

Zur Schuldfrage führte der Bundesgerichts-

hof bereits in seiner frühen Judikatur fol-

gendes aus (BGH, Beschluss vom 18. März 

1952 – GSSt 2/51 –, BGHSt 2, 194-212): 

Strafe setzt Schuld voraus. Schuld ist Vor-

werfbarkeit. Mit dem Unwerturteil der 

Schuld wird dem Täter vorgeworfen, dass 

er sich nicht rechtmäßig verhalten, dass er 

sich für das Unrecht entschieden hat, ob-

wohl er sich rechtmäßig verhalten, sich für 

das Recht hätte entscheiden können. Der 

innere Grund des Schuldvorwurfes liegt 
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darin, dass der Mensch auf freie, verant-

wortliche, sittliche Selbstbestimmung ange-

legt und deshalb befähigt ist, sich für das 

Recht und gegen das Unrecht zu entschei-

den, sein Verhalten nach den Normen des 

rechtlichen Sollens einzurichten und das 

rechtlich Verbotene zu vermeiden (…). Vor 

diesem Hintergrund wird auch in der straf-

rechtlichen Literatur traditionell überwie-

gend die Auffassung vertreten, dass der 

strafrechtliche Schuldvorwurf, der ein sozi-

alethisches Versagen beinhalte, nicht auf 

Personengesellschaften und Körperschaf-

ten übertragbar sei (vgl. exemplarisch:  

Jescheck ZStW 1953, 213).  

Die vorgenannte verfassungsrechtliche 

Problemlage wird nicht durch den Kunstgriff 

gelöst, den Gesetzentwurf nicht mehr mit 

Gesetz zur Bekämpfung der Unterneh-

menskriminalität zu betiteln, wie dies noch 

beim ursprünglichen Entwurf vom 15. Au-

gust 2019 der Fall war, sondern als Gesetz-

entwurf zur Stärkung der Integrität in der 

Wirtschaft. Denn die Kernregelung des Ar-

tikelgesetzes, das in Art. 1 enthaltene Ge-

setz zur Sanktionierung von verbandsbezo-

genen Straftaten macht deutlich, dass es 

sich um originäres Strafrecht handelt, auch 

wenn im Gesetzestext selbst der Terminus 

der Verbandssanktion verwendet wird, um 

dies zu kaschieren. Im Übrigen unterliegen 

nach der einschlägigen Judikatur des Bun-

desverfassungsgerichts dem Schuldgrund-

satz auch Sanktionen, die wie eine Strafe 

wirken (vgl. BVerfGE 22, 125 (131); 27, 36 

(40 ff.); 35, 311 (320); 74, 358 (375 f.)), was 

vorliegend unzweifelhaft der Fall ist.  

Ein grundlegender Paradigmenwechsel 

des Gesetzgebers würde daher das Risiko 

einer fehlenden Verfassungsgemäßheit in 

sich bergen. In diesem Kontext ist zu be-

rücksichtigen, dass die strafrechtliche 

Sanktion gegen den Verband unmittelbar 

die jeweiligen Anteilseigner in ihren grund-

rechtlich verbürgten Rechtspositionen trifft. 

Hier stellt sich die verfassungsrechtliche 

Problematik des Verbots der 

Kollektivbestrafung. Denn es soll das 

schuldhafte Handeln einer Leitungsperson 

oder einer sonstigen Person in Wahrneh-

mung von Verbandsangelegenheiten dem 

an sich nicht schuldfähigen Verband zuge-

rechnet werden, wobei das daraus resultie-

rende Unwerturteil im Ergebnis die Anteils-

eigner trifft, die gerade bei Familiengesell-

schaften auch unmittelbar in ihrem gesell-

schaftlichen Ansehen getroffen werden, 

ohne dass sie selbst ein wie auch immer 

geartetes Verschulden treffen muss.  

5. Kein Bedarf für eigenständige gesetz-

liche Regelung und unbegründete Kritik 

am Opportunitätsgrundsatz  

Ein gesetzgeberisches Handlungserforder-

nis wird im Gesetzentwurf wiederholt damit 

begründet, eine angemessene Reaktion 

auf Unternehmenskriminalität sei über die 

bestehenden Regelungen des Ordnungs-

widrigkeitenrechts nicht möglich. Diese Be-

hauptung wird durch die Tatsache konter-

kariert, dass sich der Regelungsgehalt der 

Kernregelung des § 3 VerSanG materiell-

inhaltlich an demjenigen der §§ 30, 130  

OWiG orientiert und ihren Wortlaut – in Ver-

bindung mit den in § 2 VerSanG enthalte-

nen Begriffsdefinitionen – in weiten Formu-

lierungsteilen übernimmt. Bezüglich verfah-

rensrechtlicher Bestimmungen enthält § 46 

Abs. 1 OWiG bereits derzeit eine subsidiäre 

Generalverweisung auf die Regelungen 

der Strafprozessordnung. Daher fehlt es an 

einer schlüssigen Begründung für die 

Schaffung eines neuen Gesetzes, weil An-

passungen des Sanktionsrahmens auch im 

OWiG vorgenommen werden und beson-

dere verfahrensrechtliche Bestimmungen 

einfacher durch Ergänzungen bestehender 

Gesetze erfolgen könnten.  

Auch die als Begründung zur Schaffung  

eines echten Unternehmensstrafrechts im-

mer wieder angeführte Kritik an der Anwen-

dung des Opportunitätsgrundsatzes ist wei-

testgehend unbegründet. Wenn es tatsäch-

lich in der Vergangenheit zu einer unein-

heitlichen Ahndung gekommen sein sollte, 
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so ließe sich hier durch Verwaltungsanwei-

sungen korrigierend eingreifen – eines ge-

setzgeberischen Handelns und insbeson-

dere der Schaffung eines hoch-komplexen 

Unternehmensstrafrechts bedürfte es nicht. 

Zudem hätte die Abkehr vom Opportuni-

tätsgrundsatz mit einer Hinwendung zum 

Legalitätsprinzip zur Folge, dass bei prak-

tisch jedem Anfangsverdacht einer Ver-

bandstat nicht nur strafrechtliche Ermittlun-

gen gegen die jeweilige natürliche Person 

eingeleitet werden müssten, sondern auch 

gegen den jeweiligen Verband, da eine 

Verbandsverantwortlichkeit gemäß § 3 

VerSanG nicht auszuschließen wäre.  

Dies dürfte zu erheblichen Mehrbelastun-

gen der Strafrechtspflege führen, obwohl 

die Staatsanwaltschaften bereits derzeit 

personell unzureichend ausgestattet sind. 

Zwar soll das zu erwartende erhöhte Fall-

aufkommen über erweiterte Einstellungs-

möglichkeiten nach §§ 35 ff. VerSanG und 

§§ 153a ff. StPO gelöst werden. Einstellun-

gen wegen Geringfügigkeit haben im Hin-

blick auf die Unternehmensreputation je-

doch ein ganz anderes Gewicht, als der 

Weg über eine Ermessensentscheidung, 

kein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzu-

leiten.  

6. Fehlende generalpräventive Wir-

kung 

Die Notwendigkeit unternehmensstraf-

rechtlicher Regelungen wird mit general-

präventiven Erwägungen begründet, da die 

von Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern profitierenden Unternehmen 

wirksam zur Verantwortung gezogen wer-

den sollen (vgl. Gesetzentwurf, S. 50). Die 

Erwartung einer abschreckenden Wirkung 

erscheint bei genauer Betrachtung aller-

dings konstruiert und realitätsfremd. Denn 

wenn ein Täter eine Straftat begeht, für die 

er oder sie bereits unmittelbar strafrechtlich 

belangt werden kann, so ist nicht erkenn-

bar, warum eine mögliche zusätzliche  

Verbandssanktionierung eine gesteigerte 

Abschreckungswirkung entfalten sollte, da 

das eigene Sanktionsrisiko nicht steigt. 

Zielführender wäre insoweit eine perso-

nelle Stärkung der Strafverfolgungsbehör-

den, um das persönliche Sanktionsrisiko für 

Einzeltäter zu erhöhen.  

Auch im Falle einer akzessorischen Ver-

bandsstrafbarkeit bei kriminellen Handlun-

gen von sonstigen Mitarbeitern dürfte ein 

generalpräventiver Effekt zu verneinen 

sein, da die ganz überwiegende Zahl der 

Unternehmen eine sorgfältige Mitarbeiter-

auswahl vornimmt, aber dennoch kriminelle 

Verhaltensweisen Einzelner nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden können. Versagt 

der Gesetzentwurf damit im Bereich gene-

ralpräventiver Wirkungen, so werden ande-

rerseits seit Jahren bekannte Problemla-

gen wie der Umsatzsteuerbetrug (Missing 

Trader Intra-Community fraud – MTIC) mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht 

wirksamer bekämpft werden können als 

bisher, obwohl hierdurch jährlich Milliarden-

schäden entstehen.  

7. Faktischer Zwang zu Compliance 

Verbände sollen nach der Begründung des 

Gesetzentwurfs zu Compliance-Maßnah-

men angehalten werden. Völlig unberück-

sichtigt bleibt in diesem Zusammenhang 

die daraus gerade im KMU-Bereich resul-

tierende Kostenbelastung. Es findet sich 

auch kein überzeugender Nachweis dafür, 

dass ein weitreichender faktischer Zwang 

zu Compliance-Maßnahmen in allen Berei-

chen der denkbaren Anknüpfungstaten zu 

einem rechtskonformeren Unternehmens-

handeln führen würde. Wie bereits unter 

Verweis auf die Lagebilder des Bundeskri-

minalamts dargelegt wurde, ist die Unter-

nehmenskriminalität in Deutschland ver-

gleichsweise gering und rückläufig. Zudem 

ist festzustellen, dass die immer wieder in 

der Öffentlichkeit genannten Fälle, mit de-

nen die Einführung eines Unternehmens-

strafrechts begründet wird, Großunterneh-

men mit vorhandenen Compliance-Struktu-

ren betreffen. Beispielsweise wurden beim 

Schienenkartell systematisch bestehende 
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Compliance-Strukturen der beteiligten Un-

ternehmen durch die verantwortlichen Ma-

nager umgangen. Auch die am Abgasskan-

dal beteiligten Unternehmen verfügten über 

Compliance-Systeme.  

Daher bestehen erhebliche Zweifel, ob der 

faktische Zwang zum Aufbau von Compli-

ance-Strukturen tatsächlich die gewünsch-

ten Effekte zeitigen kann. Ein Nachweis für 

positive Effekte wird nicht erbracht, son-

dern allein behauptet. Allerdings wären für 

den Mittelstand signifikante Kostenbelas-

tungen und erheblicher Umsetzungsauf-

wand zu erwarten, von denen mit Sicher-

heit allein Anbieter im Bereich Compliance 

profitieren würden. Sollte an dem Erforder-

nis umfassender Compliance-Strukturen 

festgehalten werden, fehlt es zudem an der 

erforderlichen Rechtssicherheit hinsichtlich 

der konkreten Anforderungen an die Aus-

gestaltung entsprechender Compliance-

Systeme. Gerade bei KMU dürfen aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit und  

der Umsetzbarkeit keinesfalls zu hohe An-

forderungen gestellt werden. Der Verweis 

in der Entwurfsbegründung, ein „Zukauf“ ei-

nes Compliance-Programms oder von Zer-

tifizierungen sei insoweit regelmäßig nicht 

erforderlich (vgl. Gesetzentwurf, S. 79), er-

scheint insoweit unzureichend (vgl. hierzu 

näher unter B. 3.). 

8. Zusammenfassung 

Der Gesetzentwurf ist aus folgenden Grün-

den abzulehnen: 

o Etwaige Erhöhungen des Sanktions-

rahmens für Großunternehmen und Er-

gänzungen im Bereich des Verfahrens-

rechts lassen sich durch Anpassungen 

bestehender Gesetze vornehmen.  

o Der Gesetzentwurf konstruiert unter 

Verweis auf einzelne Literaturmeinun-

gen ein gesetzgeberisches Hand-

lungserfordernis zur Schaffung eines 

Unternehmenssanktionenrechts, des-

sen rechtstatsächliche Nichtexistenz 

bereits eine simple Auswertung der 

Lagebebilder des Bundeskriminalamts 

unzweifelhaft verdeutlicht.  

o Deutschland ist mit den bestehenden 

Regelungen des Ordnungswidrigkei-

tenrechts sowie des öffentlichen Wirt-

schaftsrechts im internationalen Ver-

gleich sehr gut aufgestellt und erfüllt 

mit den bestehenden gesetzlichen Re-

gelungen alle internationalen Ver-

pflichtungen.  

o Die mit der Schaffung eines Verbands-

strafrechts einhergehenden grundle-

genden rechtsdogmatischen Probleme 

und Fragestellungen werden im Ge-

setzentwurf nicht ansatzweise themati-

siert.  

o Genauso fehlt es an einer Verhältnis-

mäßigkeitsabwägung, da negative Fol-

gewirkungen für die Wirtschaft kom-

plett ausgeblendet werden. Dies betrifft 

namentlich den faktischen Zwang zur 

Einführung von Compliance-Systemen 

im gesamten KMU-Bereich. 

 

Im Ergebnis handelt es sich um wirtschafts-

feindliche Gesetzgebung, die Unterneh-

mertum diskreditiert und dabei offensicht-

lich verkennt, dass ein Großteil der Bürge-

rinnen und Bürger dieses Landes in ebenen 

jenen Unternehmen arbeiten, die unter Ge-

neralverdacht gestellt werden sollen und 

von denen unser aller Existenz und Wohl-

stand abhängen.  
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B. Anmerkungen zu einzelnen  

Elementen des Gesetzentwurfs 

Sofern trotz der unter A. genannten grund-

sätzlichen Bedenken an dem Gesetzent-

wurf festgehalten werden soll, ist zu Artikel 

1, Kapitel 1 – 3 des Gesetzentwurfs zur 

Stärkung der Integrität in der Wirtschaft auf 

folgende Punkte zu verweisen:  

 

1. §§ 1, 2 VerSanG – Regelungsbereich 

& Begriffsbestimmungen 

Erfasst werden sollen gemäß § 1 VerSanG 

alle Verbände, deren Zweck auf einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, 

was anhand der Grundsätze bestimmt wer-

den soll, die für die Abgrenzung von ideel-

len und wirtschaftlichen Vereinen ein-

schließlich des Nebenzweckprivilegs entwi-

ckelt wurden. Auch wenn es grundsätzlich 

begrüßenswert ist, den ausufernden Rege-

lungsbereich des VerSanG zumindest et-

was einzugrenzen, so ist es doch äußerst 

problematisch, dabei auf Grundsätze zu re-

kurrieren, die im Steuerrecht entwickelt 

wurden und die in der Anwendungspraxis 

häufig unklar sind. Insoweit mangelt es an 

einer hinreichenden Bestimmtheit, die drin-

gend geboten wäre.  

Der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG definierte 

Verbandsbegriff umfasst grundsätzlich alle 

juristischen Personen des öffentlichen oder 

privaten Rechts, nicht rechtsfähige Vereine 

sowie Personengesellschaften. Dieser vor-

gesehene Regelungsbereich ist in mehrfa-

cher Hinsicht problembehaftet. Dies gilt ei-

nerseits in Bezug auf Körperschaften des 

öffentlichen Rechts, die durch einen Ho-

heitsakt errichtet werden und öffentliche 

Aufgaben wahrnehmen. Sie sind – anders 

als privatrechtliche Körperschaften – im 

Regelfall durch Pflichtmitgliedschaft und 

Gebietshoheit (Grundsatz der Einräumig-

keit der Verwaltung) geprägt. Richtig wäre 

eine generelle Herausnahme von Körper-

schaften des öffentlichen Rechts aus dem 

Regelungsbereich im Sinne einer 

Bereichsausnahme, da Sanktionen im Er-

gebnis stets die Allgemeinheit treffen, etwa 

die Folgen der Sanktionierung einer Kom-

mune letztlich die Gemeindebürger.  

Über die Definition des Verbandsbegriffs in 

§ 2 Abs. 1 VerSanG werden auch im KMU-

Bereich relevante Kooperationsformen in 

Form von Arbeitsgemeinschaften erfasst. 

Diese haben für Handwerksunternehmen 

im Baubereich bei der Projektdurchführung 

eine hohe Bedeutung. Hier könnte das 

neue VerSanG möglicherweise weitrei-

chende Sanktionsrisiken für alle an einer 

ARGE beteiligten Unternehmen schaffen, 

wenn nur von einem der Beteiligten eine 

strafbare Handlung begangen würde, die 

der ARGE zugerechnet werden könnte. Un-

kalkulierbare Sanktionsrisiken für alle nur 

denkbaren Kooperationsformen durch das 

neue Recht würden ein erhebliches Maß an 

Rechtsunsicherheit schaffen und gerade 

den Mittelstand belasten.  

Tangiert wird insoweit nicht allein der recht-

staatliche Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit, der vorgibt, dass die strafrechtliche 

Sanktion zur Erreichung des Zwecks geeig-

net, erforderlich und verhältnismäßig im en-

geren Sinne sein muss. Es stellt sich zu-

dem die Frage der persönlichen Schuld im 

Sinne der Vorwerfbarkeit für die Tat eines 

Dritten (vgl. näher die Ausführungen zu § 3 

VerSanG).  

Auch der in § 2 Abs. 2 VerSanG definierte 

Begriff der „Leitungsperson“ ist bei genau-

erer Betrachtung nicht unproblematisch. 

Folgt man der individualstrafrechtlichen 

Dogmatik, so kann ein Verband selbst nur 

durch seine Organe handeln. In § 2 Abs. 1 

Nr. 2 VerSanG werden unter den Begriff 

der „Leitungsperson“ indes in Anlehnung 

an § 30 OWiG nicht nur Organe von Verei-

nen, Personengesellschaften und juristi-

schen Personen aufgeführt, sondern unter 

Buchst. e) auch sonstige Personen, die für 

die Leitung des Betriebs oder Unterneh-

mens eines Verbands verantwortlich han-

deln. Auch sie sollen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 
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1 VerSanG der originären Verbandsstraf-

barkeit unterfallen.  

Dies vermag im Ergebnis nicht zu überzeu-

gen, da eine direkte strafrechtliche Zurech-

nung allein bei Organhandeln schlüssig be-

gründbar ist. Bei Nicht-Organen sollte da-

her allein eine Zurechnung von Straftaten 

von Beschäftigten in Betracht kommen, wie 

sie in § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG vorgesehen 

ist. Entsprechendes gilt auch für die unter 

Buchst. d) aufgeführten Generalbevoll-

mächtigten in leitender Stellung, Prokuris-

ten und Handlungsbevollmächtigte.  

 

2. § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG – originäre 

Verbandsstrafbarkeit 

Begeht eine Leitungsperson eines Ver-

bands eine Verbandstat im Sinne von § 2 

Abs. 3 VerSanG, so wird gemäß § 3 Abs. 1 

Nr. 1 VerSanG gegen den Verband eine 

Verbandssanktion verhängt. Entscheidend 

für die Anwendung von § 3 Abs. 1 Nr. 1 Ver-

SanG ist mithin, dass es sich bei der An-

knüpfungstat um eine Straftat handelt, 

durch die den Verband treffende Pflichten 

verletzt worden sind oder der Verband  

bereichert wurde bzw. werden sollte; bei 

Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit als  

Anknüpfungstat soll es indes bei der Ver-

bandsgeldbuße gem. § 30 OWiG verblei-

ben. 

Diese Differenzierung führt nicht stets zu 

sachgerechten Ergebnissen. Beispiels-

weise sind Verstöße gegen kartellrechtli-

che Verbote durch das Bundeskartellamt 

gemäß § 81 GWB als Ordnungswidrigkeit 

zu verfolgen und zu ahnden. Auch zukünf-

tig würden Fälle, bei denen Unternehmen 

mit Geldbußen im dreistelligen Millionenbe-

reich sanktioniert werden, dem Bagatell-

strafrecht unterfallen. Indes würde etwa ein 

Kleinstunternehmen, dessen vertretungs-

berechtigte Person bei der Beantragung 

von Corona-Beihilfen mit einer Maximal-

höhe von 15.000 € unzutreffend vom Vor-

liegen einer existenzbedrohlichen 

Wirtschaftslage bzw. eines Liquiditätseng-

passes ausging und im Ergebnis eine fal-

sche eidesstattliche Versicherung abgege-

ben hat, zukünftig dem neuen Unterneh-

mensstrafrecht unterliegen, das einen ganz 

anderen Unwertgehalt der Tat ausdrückt.  

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die mit 

dem Gesetzentwurf verfolgte Zielsetzung 

einer angemessenen Reaktion auf Unter-

nehmenskriminalität gerade nicht stringent 

realisiert wird. Empfindlichere Sanktionen 

für multinationale Konzerne ließen sich 

richtigerweise am zweckmäßigsten über 

eine Anpassung des Sanktionsrahmens im 

OWiG erreichen, womit die vorgenannten 

Wertungswidersprüche vermeidbar wären.  

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 

entscheidendes Element der nach § 3  

Abs. 1 Nr. 1 VerSanG vorgesehenen origi-

nären Verbandsstrafbarkeit das strafrecht-

lich sanktionsfähige Verhalten eines Lei-

tungsorgans ist, indes der Unternehmens-

träger und damit letztlich die Anteilseigner 

über eine zu verhängende Verbands-

geldsanktion pönalisiert werden. Wenn bei 

juristischen Personen und Personengesell-

schaften das strafwürdige Verhalten eines 

Organs einem anderen Organ zugerechnet 

wird, ohne dass es hierfür einer eigenen 

Verantwortlichkeit bedürfte, wird im Ergeb-

nis eine Kollektivbestrafung angestrebt, die 

mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht 

vereinbar ist. Das Argument, die Strafe und 

damit das Unwerturteil treffe die juristische 

Person, kann nicht überzeugen, denn wenn 

bereits bei der Tat über eine Zurechnung 

des Vertretungsorgans arbeitet, so muss 

auch bei der Sanktion auf das Organ abge-

stellt werden, das die Sanktion trifft – die 

Anteilseigner. 

Eine strafrechtliche Sanktionierung ließe 

sich daher nur plausibel unter Beachtung 

rechtsstaatlicher Grundsätze rechtfertigen, 

wenn nicht der Täter der Anknüpfungstat, 

sondern andere Organe des Verbands 

Kenntnis des strafbaren Handelns der Leis-

tungsperson hatten oder gehabt hätten 
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müssen, da nur bei individueller Schuld 

eine strafrechtliche Sanktionierung zuläs-

sig ist. Ein entsprechendes Erfordernis wird 

aber gerade nicht statuiert.  

In der strafrechtlichen Literatur vertretene 

Mindermeinungen, die einen Verzicht auf 

schuldabhängige Sanktionen zu Gunsten 

schuldunabhängiger Maßregeln fordern, 

die individuelle Schuld des für den Verband 

handelnden Organs zurechnen wollen,  

oder aber die Schuldfähigkeit eines Ver-

bands in seiner eigenen Verantwortung für 

fehlerhafte kollektive Leistungen erblicken, 

vermögen nicht ansatzweise zu überzeu-

gen. Dennoch greift der Gesetzentwurf letz-

tere Begründungslinie auf, wenn es heißt 

(vgl. Gesetzentwurf, S. 52): 

Mit der Sanktionierung nicht nur der strafbar 

handelnden natürlichen Person, sondern auch 

des hinter ihr stehenden Verbandes reagiert die 

Rechtsordnung zugleich auf potenzielle krimi-

nogene Aspekte von Verbandsstrukturen und 

Verbandszugehörigkeit. Dazu gehört die vor al-

lem in wirtschaftlich tätigen Verbänden häufig 

stark ausgeprägte arbeitsteilige Organisation, 

die zu einer Verantwortungsdiffusion führen und 

Straftaten von Unternehmensmitarbeitern er-

leichtern und begründen kann. Die Verbandszu-

gehörigkeit vermittelt zudem kollektive Werte 

und Ziele des Verbands, die sich prägend auf 

das Verhalten von Verbandsmitarbeitern aus-

wirken und im Einzelfall bis hin zu einer „krimi-

nellen Verbandsattitüde“ gehen können.  

Im Kern wird bei der im Gesetzentwurf zu 

Eigen gemachten sog. Lehre vom Organi-

sationsverschulden eine Verantwortlichkeit 

dadurch herbeikonstruiert, dass der Ver-

band im Sinne eines Organisationsver-

schuldens keine hinreichenden Vorsorge-

maßnahmen getroffen hat, um kriminelle 

Handlungen seiner Organe und sonstigen 

Vertreter zu unterbinden. Damit wird allein 

auf ein vorwerfbares Vorverhalten abge-

stellt – bei Organen des Verbands auf die 

fehlerhafte Personalauswahl im Sinne ei-

ner culpa in eligendo (vgl. Rogall, GA 2015, 

2060 ff.). Worin soll aber ein vorwerfbares 

Verhalten eines Verbands bestehen, wenn 

das nach außen vertretungsberechtigte Or-

gan mit größter Sorgfalt ausgewählt wurde 

und über eine tadellose Reputation ver-

fügte, aber dennoch delinquent wurde?  

Akzeptiert man ein solches unwiderleglich 

vermutetes Auswahlverschulden, wie es 

von Vertretern der Lehre vom Organisati-

onsverschulden angenommen wird, ob-

wohl es offensichtlich gegen den in dubio 

pro reo-Grundsatz verstößt, dann könnte 

man mit der gleichen Logik auch Eltern auf 

Grundlage eines unwiderleglichen Erzie-

hungsverschuldens zeitlebens die strafba-

ren Handlungen ihrer strafmündig gewor-

denen Kinder zurechnen, da sie im Rah-

men ihrer Erziehung nicht die Werte und 

Tugenden vermittelt haben, die für ein 

rechtskonformes Leben als verantwor-

tungsvoller Staatsbürger erforderlich sind. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Durch die 

Lehre vom Organisationsverschulden wird 

eine klandestine Kollektivbestrafung einge-

führt, die mit wesentlichen Grundsätzen un-

serer Rechtsordnung unvereinbar ist und 

auf einen individuellen Schuldvorwurf  

verzichtet, indem sie ein unwiderleglich ver-

mutetes Auswahlverschulden fingiert, das 

gegen den in dubio pro reo-Grundsatz  

verstößt. 

Daher ist die im Gesetzentwurf zu eigen ge-

machte Begründung einer originären Ver-

bandsstrafbarkeit durch die Lehre vom Or-

ganisationsverschulden nicht tragfähig. So-

fern schließlich in der Gesetzesbegrün-

dung auf eine kriminelle Verbandsattitüde 

abgestellt wird, dürfte damit die Grenze 

zum Gesinnungsstrafrecht überschritten 

sein. Aus guten Gründen knüpft das gel-

tende deutsche Strafrecht die Strafbarkeit 

stets an bestimmte Verhaltensweisen an. 

Ist im Ergebnis eine schuldunabhängige 

Zurechnung über in der strafrechtlichen Li-

teratur bestehende Mindermeinungen kate-

gorisch abzulehnen, so müsste eine An-

knüpfung an schuldhaftes Verhalten von 

Organen des Verbands erfolgen. Sofern 

keine Einzelvertretung vorliegt, könnte 
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insoweit auf ein Fehlverhalten der sonsti-

gen Organmitglieder abgestellt werden, an-

sonsten auf die Anteilseigner und – bei be-

stehenden Aufsichtsräten – des Überwa-

chungsorgans. Dies berücksichtigend wäre 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG wie folgt zu for-

mulieren:  

(1) Gegen einen Verband wird eine Ver-

bandssanktion verhängt, wenn jemand 

1. als Leitungsperson dieses Verbandes 

eine Verbandstat begangen hat, von 

der andere Mitglieder des Leitungsor-

gans, des Überwachungsorgans oder 

die Anteilseigner des Verbands Kennt-

nis hatten oder hätten haben müssen 

oder 

(…) 

 

Ansonsten müsste es generell bei der Re-

gelung des § 30 OWiG verbleiben, auch 

wenn Anknüpfungstat eine Straftat ist, da 

ein mit einer strafrechtlichen Sanktion ver-

bundenes Unwerturteil nicht plausibel be-

gründbar ist. Über die Instrumentarien des 

Verfalls (§ 29a OWiG) und der Vorteilsab-

schöpfung (§ 30 Abs. 3 i.V.m. § 17 Abs. 4 

OWiG) wird hinreichend sichergestellt, 

dass durch kriminelle Handlungen erzielte 

Vermögensvorteile des Verbands nicht bei 

Selbigem verbleiben.  

 

3. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG – Akzesso-

rische Haftung  

In § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG wird – der 

Lehre vom Organisationsverschulden  

folgend – eine Zurechnung von Straftaten 

von Beschäftigten (akzessorisches Haf-

tungsmodell) normiert. Dabei ist vorgese-

hen, dass eine Zurechnung dann erfolgt, 

wenn nicht hinreichende Vorkehrungen ge-

troffen wurden, entsprechende Straftaten 

zu verhindern. Durch diese Zurechnung 

pflichtwidrigen Unterlassens (vgl. Gesetz-

entwurf, S. 79) auf objektiver Grundlage 

wird die bisher im Ordnungswidrigkeiten-

recht bestehende Zurechnung erheblich 

ausgedehnt, da die Begehung einer An-

knüpfungstat in Wahrnehmung von Ver-

bandsangelegenheiten regelmäßig das 

Vorhandensein einer unzureichenden 

Überwachung durch die Leitungsebene zur 

Vermeidung von Verbandstaten indiziert, 

ohne dass es eines schuldhaften Handelns 

der verantwortlichen Leitungsperson be-

dürfte.  

Bei der Aufsichtspflichtverletzung nach 

§ 130 OWiG wird indes zu Recht auf ein 

vorsätzliches oder fahrlässiges Unterlas-

sen der erforderlichen Aufsichtsmaßnah-

men durch den Inhaber des Betriebs oder 

Unternehmens abgestellt. Im Ergebnis wird 

das Vorliegen einer Anknüpfungstat durch 

Mitarbeiter des Verbands bei § 3 Abs. 1 Nr. 

2 VerSanG stets im Sinne einer – de facto 

unwiderlegbaren – Vermutung für ein Ver-

bandsverschulden sprechen, auch wenn 

der Verband über dezidierte Compliance-

Strukturen verfügt! Diese Abkehr vom in 

dubio pro reo-Grundsatz und vom Schuld-

prinzip ist nicht hinnehmbar.  

Zudem stellt sich die grundlegende rechts-

politische Frage, ob eine reine Aufsichts-

pflichtverletzung eine strafrechtliche Sank-

tion rechtfertigt, die einen ganz anderen 

Unwertgehalt ausdrückt als eine bagatell-

strafrechtliche Sanktionierung durch das 

Ordnungswidrigkeitenrecht. Dies dürfte im 

Ergebnis allein dann zu bejahen sein, wenn 

ein tatsächliches Organisationsverschul-

den nachgewiesen wird, das so schwer 

wiegt, dass eine Zurechnung der Anknüp-

fungstat zu einer natürlichen Person nicht 

möglich ist. Nur in solchen Extremfällen ei-

ner organisierten Unverantwortlichkeit er-

scheint eine strafrechtliche Sanktionierung 

überhaupt angemessen und verhältnismä-

ßig. Diesen Ansatz verfolgt das Schweizer 

Strafrecht. So gilt nach Art. 102 Abs. 1 S. 1 

des schweizerischen Strafgesetzbuchs: 

Wird in einem Unternehmen in Ausübung 

geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des  

Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen und kann diese Tat 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a102
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a102
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wegen mangelhafter Organisation des Un-

ternehmens keiner bestimmten natürlichen 

Person zugerechnet werden, so wird das 

Verbrechen oder Vergehen dem Unterneh-

men zugerechnet. 

Hier wird eine strafrechtliche Unterneh-

mensverantwortlichkeit allein für den Fall 

normiert, dass ein Vergehen oder Verbre-

chen keiner bestimmten natürlichen Person 

zugerechnet werden kann. Dies erscheint 

sachgerecht und im Übrigen eine Sanktio-

nierung über das Ordnungswidrigkeiten-

recht hinreichend. Gleichzeitig würden aus-

ufernde Haftungsrisiken beschränkt, die 

ansonsten aus der nach dem Entwurf vor-

gesehenen weitreichenden akzessorischen 

Haftung resultieren würden.  

Konkret könnte die Formulierung wie folgt 

lauten:  

(1) Gegen einen Verband wird eine Ver-

bandssanktion verhängt, wenn jemand 

(…) 

2. sonst in Wahrnehmung der Angelegen-

heiten des Verbands eine Verbands-

straftat begangen hat und diese Tat we-

gen mangelhafter Organisation des 

Verbands keiner bestimmten natürli-

chen Person zugerechnet werden 

kann. 

 

Soll die Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 2  

VerSanG trotz der hier vorgetragenen gra-

vierenden Bedenken beibehalten werden, 

so erscheint es dringend geboten, die skiz-

zierte Problematik der objektiven Vermu-

tung für ein Verbandsverschulden dadurch 

zumindest teilweise zu entschärfen, dass 

das Kriterium des fahrlässigen oder  

vorsätzlichen Unterlassens erforderlicher 

Aufsichtsmaßnahmen durch die Leitungs-

ebene im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2  

VerSanG Berücksichtigung findet. Zudem 

sollte klargestellt werden, dass Klein- und 

Kleinstunternehmen im Sinne der KMU-De-

finition (Unternehmen mit weniger als 50 

Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder 

einer Jahresbilanzsumme von max. 10 

Mio. €; vgl. Empfehlung 2003/361, ABl. EU 

L 124/36 vom 20.05.2003), die bei typisie-

render Betrachtungsweise keiner dezidier-

ten Compliance-Systeme bedürfen, hie-

raus kein Nachteil erwächst. Der Verweis in 

der Entwurfsbegründung, ein „Zukauf“ ei-

nes Compliance-Programms oder von Zer-

tifizierungen [sei] insoweit regelmäßig nicht 

erforderlich (vgl. Gesetzentwurf, S. 79), er-

scheint insoweit unzureichend.  

Eine entsprechende Klarstellung im Geset-

zestext rechtfertigt sich neben dem fehlen-

den größenklassenabhängigen Erfordernis 

aufgrund der Tatsache, dass der Gesetz-

entwurf bei der akzessorischen Haftung 

ausweislich der Gesetzesbegründung ins-

besondere Großunternehmen und Kon-

zernstrukturen im Fokus hat, bei denen 

Verantwortungsdiffusion Straftaten von Un-

ternehmensmitarbeitern erleichtern und be-

gründen könne (vgl. Gesetzentwurf, S. 52). 

Es wäre mittelstandspolitisch unverant-

wortlich, Klein- und Kleinstunternehmen 

zur Einführung kostenintensiver Compli-

ance-Strukturen zu zwingen, um primär 

Wirtschaftskriminalität aufgrund von Ver-

antwortungsdiffusion im Bereich von Groß-

unternehmen wirksamer bekämpfen zu 

können, wobei diese Gruppe im Übrigen 

bereits derzeit regelmäßig über Compli-

ance-Systeme verfügt (vgl. hierzu bereits 

unter A.7.).  

So verpflichten die §§ 33, 33d des Wertpa-

pierhandelsgesetzes sowie flankierende 

Regelungen zur branchenspezifischen Ein-

richtung von Compliance-Systemen. Über 

§ 161 des Aktiengesetzes (AktG) sind Vor-

stand und Aufsichtsrat von börsennotierten 

Gesellschaften verpflichtet, eine Erklärung 

darüber abzugeben, ob sie die Vorgaben 

des Deutschen Corporate Governance  

Kodex einhalten, der in Ziff. 4.1.3 dezidiert 

die Einrichtung von Compliance Manage-

ment Systemen vorsieht. Zudem enthält 

§ 91 Abs. 2 AktG die an den Vorstand  
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gerichtete Verpflichtung, geeignete Maß-

nahmen zu treffen, insbesondere ein Über-

wachungssystem einzurichten, damit den 

Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 

Entwicklungen früh erkannt werden.  

 

4. §§ 6, 7 VerSanG – Rechtsnachfolge 

und Ausfallhaftung 

Die Regelungen der §§ 6 f. VerSanG orien-

tieren sich an den Bestimmungen des § 81 

Abs. 3b, 3c GWB und ermöglichen in Fällen 

der Einzel- und der Gesamtrechtsnach-

folge eine Verhängung der Verbandssank-

tion gegen den Rechtsnachfolger. Dadurch 

erweitern sich Haftungsrisiken bei Restruk-

turierungsvorgängen, was insbesondere 

für den Mittelstand problematisch ist, da 

umfassende und kostenintensive Due-Dili-

gence-Prüfungen erforderlich wären, um 

etwaige Risiken erkennen und bewerten zu 

können. Im Ergebnis vermindern die §§ 6 f. 

VerSanG die dringend erforderliche Anpas-

sungsflexibilität des Mittelstands, die ge-

rade in den kommenden Jahren zur Bewäl-

tigung der Folgen der Corona-Krise drin-

gend erforderlich ist. Eine Übertragung der 

GWB-Regelungen zur Rechtsnachfolge- 

und Ausfallhaftung auf den Bereich des  

Unternehmensstrafrechts erscheint daher 

äußerst problematisch. 

5. § 9 VerSanG – Höhe der Verbands-

geldsanktion 

Der vorgesehene Sanktionsrahmen ist im 

internationalen Vergleich überzogen. So 

sieht beispielsweise Art. 102 Abs. 1 S. 2 

des schweizerischen Strafgesetzbuchs le-

diglich eine Buße von bis zu 5 Millionen 

Franken vor, das österreichische Ver-

bandsverantwortlichkeitsgesetz in seinem 

§ 4 – abhängig von der Anknüpfungstat und 

der Leistungsfähigkeit des Verbands – bis 

zu 180 Tagessätze zu maximal 10.000 €. 

Über die in Nachbarstaaten bestehenden 

Sanktionsrahmen geht § 9 VerSanG deut-

lich hinaus, wobei besonders kritisch ist, 

dass in Abs. 2 auf maximal 10 % des durch-

schnittlichen Jahresumsatzes abgestellt 

wird, der nichts über den wirtschaftlichen 

Erfolg und damit die Leistungsfähigkeit ei-

nes Verbandes aussagt. Aber auch bei 

dem in § 9 Abs. 1 VerSanG enthaltenen 

Maximalbetrag von 10 Mio. € ist zu beach-

ten, dass hierdurch – anders als bei § 30 

OWiG – nicht zugleich eine Abschöpfung 

des aus der Anknüpfungstat erlangten Ver-

mögens erfolgen soll.  

Bei der rechtspolitisch gebotenen Gesamt-

abwägung über eine angemessene Sankti-

onshöhe erscheint es zwingend geboten 

auch zu berücksichtigen, welche Implikati-

onen Verbandssanktionen gegenüber Drit-

ten haben können, wozu zunächst einmal 

Mitarbeiter des Verbands zu zählen sind, 

darüber hinaus allerdings beispielsweise 

auch Vertragspartner. Schließlich wird bei 

der Höhe der Verbandsgeldsanktion nicht 

danach differenziert, ob der Grundtatbe-

stand der Verbandsverantwortlichkeit nach 

§ 3 Abs. 1 VerSanG verwirklicht wurde,  

oder aber ein besonders schwerer Fall ge-

mäß § 3 Abs. 2 VerSanG vorliegt, was un-

verständlich ist, da bei einem besonders 

schweren Fall der Unwertgehalt der Tat  

höher ist.  

Zudem ist es widersprüchlich und im Er-

gebnis nicht schlüssig, wenn für die Sankti-

onierung eines Verbands auf das auch im 

Ordnungswidrigkeitenrecht Anwendung fin-

dende Rechtsträgerprinzip abgestellt wird, 

indes – in Anlehnung an die Regelung des 

§ 81 Abs. 4 GWB – für die Bemessung der 

Verbandsgeldsanktion in § 9 Abs. 2 Ver-

SanG zwecks Ermittlung des durchschnitt-

lichen Jahresumsatzes auf den weltweiten 

Umsatz aller natürlichen Personen und 

Verbände der letzten drei Geschäftsjahre, 

[…] soweit diese Personen und Verbände 

mit dem Verband als wirtschaftliche Einheit 

operieren.  
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6. § 10 VerSanG – Verwarnung mit Ver-

bandsgeldsanktionsvorbehalt 

Zu begrüßen ist, dass das bisher zur Verfü-

gung stehende Sanktionsinstrumentarium 

weiter ausdifferenziert werden soll, indem 

zukünftig eine Verwarnung mit Verbands-

geldsanktionsvorbehalt ausgesprochen 

werden kann, so dass es erst dann zu einer 

tatsächlichen Sanktionierung des Ver-

bands kommt, wenn ein erneuter Verstoß 

vorliegt oder gegen Auflagen bzw. Weisun-

gen verstoßen wird. An folgenden Stellen 

sollte jedoch nachjustiert werden: 

o Gemäß § 10 Abs. 3 2. Alt. VerSanG soll 

die Möglichkeit bestehen, die Vorbe-

haltszeit nachträglich bis auf das 

Höchstmaß zu verlängern. Hierbei sollte 

konkretisiert werden, unter welchen Vo-

raussetzungen dies möglich ist. Ent-

sprechendes gilt gemäß § 10 Abs. 4 Ver-

SanG für Auflagen und Weisungen, die 

ebenfalls nachträglich getroffen werden 

können. Die allgemeinen Verweise in 

der Begründung auf die §§ 56a ff. StGB 

erscheinen insoweit unzureichend. 

o Nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 VerSanG soll 

eine gerichtliche Verurteilung des Ver-

bands zur vorbehaltenen Verbands-

geldsanktion erfolgen, wenn in der Vor-

behaltszeit eine Verbandstat begangen 

wird, für die der Verband nach § 3 Abs. 

1 VerSanG verantwortlich ist, die zeigt, 

dass die Erwartung, die dem Vorbehal-

ten der Verbandsgeldsanktion zugrunde 

lag, sich nicht erfüllt hat. Dieses Krite-

rium ist zu unspezifisch und sollte entfal-

len. Hinreichend erscheint die in § 10 

Abs. 5 Nr. 2 VerSanG genannte Fall-

gruppe, dass der betreffende Verband 

gröblich oder beharrlich gegen Auflagen 

oder Weisungen verstößt.  

o Nach § 10 Abs. 6 S. 2 VerSanG sollte 

eine Anrechnung von Leistungen des 

Verbands in Erfüllung von Auflagen  

oder Weisungen im Regelfall bei einer 

späteren Verurteilung zur 

Verbandsgeldsanktion erfolgen, so dass 

es heißen müsste: Das Gericht soll je-

doch (…) 

 

7. § 14 VerSanG – Öffentliche Bekannt-

machung der Verurteilung des Ver-

bandes  

Der Gesetzentwurf hält an der öffentlichen 

Bekanntmachung einer Verurteilung von 

Verbänden fest, die unweigerlich zu einer 

öffentlichen Anprangerung des betroffenen 

Unternehmens führt und gerade im KMU-

Bereich bei Familienunternehmen zu einer 

inakzeptablen Stigmatisierung der dahinter 

stehenden Anteilseigner führt, deren Fami-

lienname sich häufig in der Firma des Un-

ternehmens wiederfindet. Eine öffentliche 

Anprangerung im Sinne eines Naming  

and Shaming ist dem deutschen Straf-

rechtssystem bisher wesensfremd und 

geht in Richtung einer Kollektivschuld und  

-bestrafung, obwohl nur individuelle Perso-

nen für das sanktionswürdige Verhalten 

verantwortlich waren. Hier greifen diesel-

ben grundlegenden Bedenken, die bereits 

im Rahmen der objektiven Zurechnung 

nach § 3 VerSanG vorgetragen wurden 

(vgl. B. 2. – 3.).  

8. § 15 VerSanG – Bemessung der Ver-

bandsgeldsanktion 

Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Ver-

SanG indiziert aufgrund der erfolgenden 

objektiven Zurechnung unzureichende 

Compliance-Maßnahmen im Bereich der 

Aufsicht oder Organisation, so dass im 

Grunde kein Raum mehr für eine in § 15 

Abs. 1 Nr. 2 VerSanG grundsätzlich mögli-

che sanktionsmindernde Berücksichtigung 

verbleibt. Zudem werden tendenziell Unter-

nehmen bevorzugt, die aufgrund bestehen-

der gesetzlicher Verpflichtungen zum Auf-

bau von Compliance-Strukturen verpflichtet 

oder angehalten sind. Insoweit besteht Kor-

rekturbedarf (vgl. hierzu die Anmerkungen 

unter B. 3. auf S. 12).  
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9. §§ 16 ff. VerSanG – Verbandsinterne 

Untersuchungen 

Der Gesetzentwurf setzt starke Anreize für 

eine Kooperation mit den Ermittlungsbe-

hörden durch sogenannte verbandsinterne 

Untersuchungen, die zu einer Halbierung 

des Sanktionsrahmens führen können 

(sog. vertypte Sanktionsminderung). Dies 

ist vom Ansatz her zu begrüßen. Allerdings 

sind die Anforderungen an verbandsinterne 

Untersuchungen zu hoch. So wird in § 17 

Abs. 1 Nr. 2 VerSanG u. a. als Vorausset-

zung für die vertypte Sanktionsmilderung 

gefordert, dass eine Trennung von Vertei-

digung und Führung der unternehmensin-

ternen Untersuchungen zu erfolgen hat. Sie 

sind als ein formalisiertes Verfahren eige-

ner Art ausgestaltet, bei dem der Untersu-

chungsführer namentlich die Grundsätze 

eines fairen Verfahrens anwenden muss, 

was eine Vertrautheit mit der umfassenden 

Judikatur zur Durchführung rechtsstaats-

konformer Ermittlungen voraussetzt (z. B. 

Belehrungs- und Hinweispflichten, Einräu-

mung des Rechts auf strafrechtliche Selbst-

belastungsfreiheit). Berechtigte Beanstan-

dungen der Untersuchungsmethodik ber-

gen das Risiko, dass der Verband die ge-

setzlich vertypte Sanktionsmilderung nicht 

in Anspruch nehmen kann. 

Das vorgesehene Trennungsgebot ist ab-

zulehnen. Die hohen Anforderungen an 

verbandsinterne Untersuchungen wären 

vor allem im KMU-Bereich problematisch 

und würden Großunternehmen mit eigenen 

Compliance- und Rechtsabteilungen sowie 

stärkerer finanzieller Leistungskraft zwecks 

Hinzuziehung externen Sachverstands be-

vorzugen. Auch vermag die für das Tren-

nungsgebot angeführte Begründung nicht 

zu überzeugen. Zwar ist es zutreffend, dass 

das Instrument der verbandsinternen Un-

tersuchungen primär der objektiven Sach-

verhaltsaufklärung einschließlich aller be-

lastenden und entlastenden Umstände 

dient, während die Verteidigung darauf ge-

richtet ist, die Verfahrensrechte des Be-

troffenen zu sichern und einen möglichst 

günstigen Verfahrensausgang zu gewähr-

leisten. Allerdings ist die objektive Sachver-

haltsaufklärung regelmäßig Voraussetzung 

einer überzeugenden Verteidigung und im 

Interesse der Anteilseigner und aller recht-

schaffenden Organe und Mitarbeiter des 

betroffenen Verbands.  

Der behauptete Antagonismus zwischen 

objektiver Sachverhaltsaufklärung durch 

verbandsinterne Untersuchungen und Ver-

teidigung des Verbands existiert daher bei 

genauer Betrachtung nicht. Indes verfügt 

der KMU-Bereich regelmäßig nicht in glei-

chem Maße über die finanziellen sowie per-

sonellen und organisatorischen Möglichkei-

ten zur gesetzeskonformen Durchführung 

verbandsinterner Untersuchungen, wie 

dies bei Großunternehmen der Fall ist. So 

das Trennungsgebot nicht generell aufge-

hoben werden soll, wäre ein zweistufiges 

Anforderungsniveau zweckmäßig, bei dem 

das Trennungsgebot nur für (börsenno-

tierte) Großunternehmen besteht, indes 

nicht für KMU. Bei KMU sollten einfachere 

Anforderungen gelten, die aufgrund einer 

fehlenden Verpflichtung zur Parallelaufar-

beitung des Sachverhalts zu weniger Kos-

tenbelastungen durch externen Rechtsbei-

stand führen würden und in der Praxis  

besser handhabbar wären.  

10. Zusammenfassende Thesen 

• Die Sinnhaftigkeit einer strafrechtlichen 

Sanktionierung von Körperschaften des 

öffentlichen Rechts erschließt sich 

nicht. 

• Der Begriff der Leitungsperson wird in 

§ 2 Abs. 2 VerSanG für Zwecke der 

strafrechtlichen Zurechnung zu weit de-

finiert, da hier nicht allein Organe von 

Verbänden erfasst werden. 

• Die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG vorge-

sehene originäre Verbandsstrafbarkeit 

konfligiert mit wesentlichen rechtsstaat-

lichen Grundsätzen, da ein Organisati-

onsverschulden im Kern über eine feh-

lerhafte Personalauswahl konstruiert 

wird, was im Ergebnis zu einer 
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Aushöhlung des Schulderfordernisses 

führt, den in dubio pro reo-Grundsatz 

aushebelt und eine klandestine Kollek-

tivbestrafung bewirkt. 

• Auch die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG 

vorgesehene akzessorische Haftung 

basiert im Wesentlichen auf einer ob-

jektiven Zurechnung, da auf das in 

§ 130 OWiG bestehende Erfordernis ei-

nes vorsätzlichen oder fahrlässigen Un-

terlassens erforderlicher Aufsichtsmaß-

nahmen verzichtet wird. Zudem er-

scheint eine akzessorische Haftung al-

lein in Extremfällen der organisierten 

Unverantwortlichkeit verhältnismäßig, 

wenn kein Individualtäter zur Verant-

wortung gezogen werden kann.  

• Die vorgesehene Ausdifferenzierung 

des Sanktionsinstrumentariums ist zu 

begrüßen, indes der Sanktionsrahmen 

überzogen und die mögliche öffentliche 

Bekanntmachung von Verurteilungen 

abzulehnen. Das bei verbandsinternen 

Untersuchungen vorgesehene Tren-

nungsgebot sollte für KMU keine An-

wendung finden. 

 


